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Satzung 

zur Änderung der Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe  
zur Abwälzung der Abwasserabgabe  

(Kleineinleiterabgabesatzung) 
 
 
 
Aufgrund des Art. 8 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
(BayAbwAG) vom 10. November 1991 (GVBl S. 382) und des Art. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl S. 
264) erlässt der Markt Wernberg-Köblitz folgende 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung 

für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der 
Abwasserabgabe (Kleineinleiterabgabe): 

 
 

§ 1 
Änderungsinhalt 

 
Die Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe 
für Kleineinleiter vom 24. Juni 1982 in der Fassung der letzten Änderung vom 3. April 1991 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 erhält folgende Fassung: 
„Der Abgabesatz beträgt 17,90 €/Einwohner im Jahr.“ 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 1999 in Kraft. 
 

Wernberg-Köblitz, 24. Oktober 2006 
MARKT WERNBERG-KÖBLITZ 

 
 
 

Georg Butz 
1. Bürgermeister 

 


